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Motion Piazza Daniel und Mit. über die Überarbeitung des kantonalen Finanzleit-

bilds 

 

Die Motion verlangt, dass das kantonale Finanzleitbild 2022 (B113 vom 10. Mai 2022) überar-

beitet werden soll. Diese Überarbeitung soll rechtzeig erfolgen, damit das aktualisierte Fi-

nanzleitbild als Grundlage für die Erarbeitung des Aufgaben- und Finanzplans (AFP)  

2027–2030 verwendet werden kann. 

 

Das Finanzleitbild ist ein Planungsbericht und es legt die langfristige finanzpolitische Ausrich-

tung des Kantons Luzern dar. Die Steuerung der Finanzen bewegt sich im Dreieck Ausgaben, 

Einnahmen und Schulden. Bei den Ausgaben sind auch Leistungen eingeschlossen. 

 

Das Finanzleitbild 2022 enthält fünf Grundsätze mit den dazugehörigen Umsetzungsmass-

nahmen. Die strategischen Grundsätze des Finanzleitbildes 2022 legen die langfristigen Aus-

richtung fest. Die konkreten Umsetzungspunkte zeigen die nächsten Handlungsschritte. 

 

Unser Rat teilt die Einschätzung des Motionärs, dass sich die finanzpolitische Ausgangslage 

seit der Verabschiedung des Finanzleitbilds 2022 durch Ihren Rat markant verändert hat. Aus 

diesem Grund sind wir bereit, das Finanzleitbild 2022 einer Aktualisierung und Überarbeitung 

zu unterziehen. Die finanzpolitischen Ziele sollen aber grundsätzlich nicht neu definiert wer-

den. Vielmehr sollen diese kritisch auf ihre Tragfähigkeit in der heutigen Realität hin geprüft 

werden und wo nötig angepasst oder präzisiert werden. 

 

Wir planen, Ihrem Rat das aktualisierte Finanzleitbild 2026 im 2. Quartal 2026 zur Beratung 

vorzulegen. Mit diesem Vorgehen kann sichergestellt werden, dass das Finanzleitbild 2026 als 

Grundlage für die Erarbeitung und Beratung des AFP 2027–2030 dienen kann. Zudem sehen 

wir vorgängig eine Anhörung der Planungs- und Finanzkommission (PFK) und der Fraktionen 

zum Finanzleitbild 2026 vor. 

 

Die Überarbeitung des Finanzleitbildes wird mit internen Ressourcen im Rahmen der Global-

budgets 2025 respektive 2026 vorgenommen. 

 

Wir beantragen Ihnen, die Motion im Sinne der Ausführungen erheblich zu erklären. 
 

https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=fdbed01baba741fe831b567d8bf6344e

